
                                                                                                                         Anlage 2 zum Beschluss 162-2012 

 

 

Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig 

Träger: AZV  "Westliche Mulde" 

Gemeinde: Stadt Bitterfeld- Wolfen 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 1 Seite: 1 

Bedenk en und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

(Bürgerbeteiligung) 

Bedenk en und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(öffentliche Auslegung) 

x Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Bes chlussfassung: 

Der Schutzstreifen von 6 m für die im Plan enthaltene Leitung wird im Plan 

nic ht ausgewiesen, da er s ich innerhalb des Verkehrsraumes und festgesetzter Grün- 

flächen befindet, diese Flächen sind ohne weitere Anmerk ungen von Bebauung 

freizuhalten. 

Eigene Planungsabsichten bestehen nicht. 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis  genommen. 

Stimmverhältnis: ja     nein    Enthaltung 

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange 

Roennike
Textfeld
Anlage 2 / Nr. 161-2012



 

 

 

Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig 

Träger: AZV  "Westliche Mulde" 

Gemeinde: Stadt Bitterfeld- Wolfen 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 1 Seite: 2 

Bedenk en und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

(Bürgerbeteiligung) 

Bedenk en und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(öffentliche Auslegung) 

x Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Bes chlussfassung: 

Beschlussfassung: 

Stimmverhältnis: ja     nein    Enthaltung 

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange 



  

 

 

Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig 

Träger: AZV  "Westliche Mulde" 

Gemeinde: Stadt Bitterfeld- Wolfen 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 1 Seite: 3 

Bedenk en und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

(Bürgerbeteiligung) 

Bedenk en und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(öffentliche Auslegung) 

x Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Bes chlussfassung: 

Beschlussfassung: 

Stimmverhältnis: ja     nein    Enthaltung 

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange 



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 2 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Belange werden nicht berührt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Biosphärenresevatsverwaltung Flusslandschaft

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 3 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Belange werden nicht berührt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Anhalt Bitterfelder Kreiswerke GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 4 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Hinweis: Für die turnusmäßige Entsorgungist kein Wendehammer vorgesehen.

Dieser ist aus unserer Sicht nicht notwendig.

Falls der Bau eines Betriebsgebäudes geplant ist, kann die Entsorgung über die

Glück- Auf- Straße erfolgen.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Bundesnetzagentur

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 6 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung, da Anlagen über 20 m höhe nicht geplant sind.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Bundesnetzagentur

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 6 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Beschlussfassung:

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: DB Services Immobilien GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 7 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Die Stellungnahme entspricht in Kurzform der Stellungnahme aus der

frühzeitigen Beteiligung. Die Hinweise aus dieser sind bereits in die Planung

übernommen worden.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Deutsche Telekom Service GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 8 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Über die Flurstücke 915 und 1003 verläuft eine oberirdische Telefonleitung zur 

Versorgung der Recyclingfirma Scholz.

Da diese nicht mehr in Betrieb ist, kann auf Antrag die leitung zurückgebaut werden.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 11 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Einwände gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: GDMcom

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 12 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung. Eigene Anlagen oder Planungen liegen auf dem 

Gelände nicht vor.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Industrie- und Handelskammer

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 15 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen- Anhalt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 17 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Belange werden nicht berührt. Bei Funden während der Bauarbeiten ist das Landes-

amt für Denkmalpflege zu informieren.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Geologie und Bergwesen

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 18 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Verweis auf die Stellungnahme vom 25.04.2012.

1. Bergbauberechtigungen

Belange werden nicht berührt.

2. Stillgelegter Bergbau/ Altbergbau

Verweis auf die ehemalige Nutzung des Plangebietes und der daraus resulierenden  
möglichen Setzungen. Es wird auf die Bodenverhältnisse aus Kippen und dem 
Böschungsrandbereich hingewiesen sowie auf die Grundwasserverhältnisse.

Bei geplanten Baumaßnahmen ist auf die Risiken aus dem Bodenverhältnissen in 
besonderem Maß einzugehen.

Diese Angaben sind bereits in die Planung aufgenommen worden.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntniss genommen. 

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Geologie und Bergwesen

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 18 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Beschlussfassung:

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Geologie und Bergwesen

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 18 Seite: 3

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Beschlussfassung:

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Geologie und Bergwesen

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 18 Seite: 4

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Beschlussfassung:

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Verbraucherschutz

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 19 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Vermessung und Geoinformation

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 20 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Die Hinweise zum Erhalt der Grenzmarken und anderer Anlagen des Amtes bleiben

bestehen. Im Plan sind folgende Sachverhalte zu ändern bzw. zu korrigieren.

Das Flurstück 314, Flur 3, Gemarkung Holzweißig ist vollständig im Geltungsbereich

enthalten. Korrektur der Darstellung von zusammengelegten bzw. zusammen-

hängenden Flurstücken, hier sind die Trennlinien zu entfernen.

Im Umweltbereicht ist ein falschesHöhensystem angegeben.

Hier ist von NN auf NHN umzurechnen bzw. zu prüfen welches System zugrundeliegt.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA für Vermessung und Geoinformation

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 20 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Beschlussfassung:

Die Angabe zu Flurstück 314, Flur 3, Gemarkung Holzweißig wird in der Begrüngung

geändert. Der Wortlaut "teilweise" wird gestrichen.

Die Trennlinien der angemerkten Flurstücke werden in der Planzeichnung Teil A

entfernt.

Der Umweltbereicht wird dem zugrunde liegenden Höhensystem angepasst, alle 

Höhenangaben werden mit Bezug NHN angegeben.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: MDSE GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 21 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Der Planung wird zugestimmt.

Als Hinweis ist in der Begründung die Art der Abfälle auf dem Gelände der ehemals  

Scholz Recycling zu korrigiern bzw. zu erweitern um die Abfälle aus dem

Anlagenbetrieb der PHZ und illegale Hausmüllablagerungen durch Dritte.

Beschlussfassung:

In die Begründung zum Bebauungsplan werden unter Punkt 2.4 Nutzung folgende

Müllarten aufgenommen: Abfälle aus dem Anlagenbetrieb der ehemals PHZ und 

illegale Hausmüllablagerungen durch Dritte.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Stadt Delitzsch

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 23 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Redaktioneller Hinweis zur Planstandsbenennung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LA Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 24 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Belange werden nicht berührt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesverwaltungsamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Raumordnung

Die Planung ist mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar.

obere Luftfahrtbehörde

Keine Einwände gegen die Planung.

obere Abfall- und Bodenschutzbehörde

Keine Einwände gegen die Planung. 

Hinweis: Verweis auf die unteren Behörden der Landkreise

obere Immissionsschutzbehörde

Belange der Behörde werden nicht berührt.

obere Behörde für Wasserwirtschaft

Belange der Behörde werden nicht berührt.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesverwaltungsamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

obere Behörde für Abwasser

Belange der Behörde werden nicht berührt.

obere Naturschutzbehörde

Belange der Behörde werden nicht berührt. Verweis auf die untere Naturschutz-

behörde der Landkreise.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesverwaltungsamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Seite: 3

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesverwaltungsamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Seite: 4

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesverwaltungsamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Seite: 5

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesverwaltungsamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25 Seite: 6

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Naturschutz/ Forsten/ Abfallwirtschaft

untere Abfallbehörde

Keine Einwände gegen die Planung. 

Hinweis: Für die Flurstücke 863, 864, 245/1 liegt eine Beräumungsanordnung gegen-

über dem Grundstückseigentümer vor.

Wald- und Forstrecht
Keine Einwände gegen die Planung.

Naturschutz

Der Naturschutz fordert die Überarbeitung der naturschutzrechtlichen 
Kompensationsmaßnahmen.

Dieser Forderung liegt eine neue Bewertungsgrundlage, nach inaugenscheinnahme

der Flächen zugrunde.

Die in der Stellungnahme geforderten Berechnungsansätze werden in eine neue 

Berechnung aufgenommen. Zum Ausgleich werden jedoch nicht wie gefordert

externe Flächen herangezogen.

Hier wurde entschieden diese innerhalb des Geltungsbereiches zu schaffen.

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Hierfür wurden im südlichen SO Sondergebietsflächen wieder als Grünflächen 

ausgewiesen.

Diese werden mit verschiedenen Pflanzgebotsbereichen belegt um die in der Stell-

ungnahme geforderten Bereiche wie Magerrasenwiese und Steinhaufenanlagen 

herzustellen.

Am Überbauungsgrad der Flächen wird festgehalten. Als zusätzliche Maßnahme wird
eine halbjährliche Mahd mit Abtransport des Schnittgutes aufgenommen.

Die Regelung der Zäune bzw. Maschengröße für den Kleintierwechsel ist bereits
unter Punkt 6. Einfriedungen in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan
enthalten. 
In die grünordnerischen Festsetzungen wird zusätzliche als Hinweis der Verbot
von Pflanzenschutzmitteln aufgenommen.

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 3

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 4

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Brand- und Katastrophenschutz

Die in der Stellungnahme angesprochene Zuwegung über befestigte Verkehrsflächen

zum Gelände ist gewährleistet. Die Erschließung innerhalb der Sondergebietsflächen

ist in einer weiterführenden Planung unter berücksichtigung der Wechselrichter-

aufstellorte und der Modulbelegung festzulegen.

Die Zugänglichkeit des Geländes ist durch den Betreiber der Anlage sicherzustellen.
Für die Versorgung mit Löschwasser liegt in der Glück- Auf- Straße eine
Trinkwasserleitung an. Sollten die Abstände und Radien nicht ausreichend sein kann 
in den Verkehrsraum des Wirtschaftsweges eine Anschlußleitung mit den entsprech-
enden Hydranten verlegt werden.
Die Hydrantenleistung laut MIDEWA beträgt bei einem Restdruck von 1,5 bar, zur
Grundversorgung der Bevölkerung) 41,3 m³/h. Dies entspricht nicht, in vollem
Umfang den aufgeführten Anforderungen, zur Bereitstellung der Restmenge

sind Vorkehrungen in der Ausführung der Anlage zu treffen.

Als Punkt 10 der textlichen Festsetzungen wird folgendes ergänzt:

Die Versorgung mit Löschwasser ist, vor Baubeginn, durch den Betreiber der Anlage

sicherzustellen. Die Standorte der Entnahmestellen sind so zu wählen, dass die 

Löschradien von 300 m den gesamten als Sondergebiet ausgewiesenen Bereich 

abdecken.

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 5

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Denkmalschutz

Belange werden nicht berührt.

Wasserrecht

Keine Bedenken gegen die Planung.

Der Hinweis zur Wasserrechtlichen Erlaubnis zur Versickerung des Regenwassers
wird unter Hinweise in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
aufgenommen.

Immisionsschutz

Keine Bedenken gegen die Planung.

Altlasten/ Bodenschutz

Die zum Scopingtermin übergebenen Hinweise zu den Altlastenverdachtsflächen

wurden nur Auszugsweise in die Bgründung übernommen.

In der vorliegenden Stellungnahme wird eine ausfühliche Beschreibung dieser ge-

wünscht. Hierfür wird der angegebene Wortlaut der Stellungnahme in die Begründung

unter Punkt 3.9 Altlasten aufgenommen.

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 6

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Raumordnung

Keine Bedenken gegen die Planung.

Planungsrecht

Punkt 4 und 5 der textlichen Festsetzungen trifft keine eindeutige Regelung zu den 
Nebenanlagen.
Beabsichtigt ist nebenanlagen wie Zäune und Stellplätze auch ausserhalb der 
Baugrenzen aber nur innerhalb der Sondergebietsflächen zuzulassen.
Diese Formulierung wird in den Punkten noch einmal konkretisiert.

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 7

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Beschlussfassung:

Zur Beurteilung des Naturschutzes liegt eine überarbeitet Fassung dem Amt vor.

Wasserrecht

Unter Punkt Hinweise wird folgender Wortlaut aufgenommen:

Für die Versickerung des anfallenden Regenwassers ist eine wasserrechtliche 

Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Anhalt- Bitterfeld 
einzuholen.

Altlasten/ Bodenschutz
Die in der Stellungnahme enthaltenen Angaben werden in die Begründung zum 
Bebauungsplan unter Punkt 3.9 ohne Küzung übertragen.

Planungsrecht

In den Punkten 4 und 5 der textlichen Festsetzungen wird jeweils der der Wortlaut

"auch ausserhalb der Baugrenzen" eingefügt.

Brandschutz

Die vorhandene Löschwassermenge wird in die Hinweise aufgenommen.

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 8

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Als Punkt 10 der textlichen Festsetzungen wird folgendes ergänzt:

Die Versorgung mit Löschwasser ist, vor Baubeginn, durch den Betreiber der Anlage

sicherzustellen. Die Standorte der Entnahmestellen sind so zu wählen, dass die 

Löschradien von 300 m den gesamten als Sondergebiet ausgewiesenen Bereich 

abdecken.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 9

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Anlage

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landkreis Anhalt- Bitterfeld

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26 Seite: 10

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Anlage

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LMBV

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 27 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Die Stellungnahme der LMBV verweist auf die Lage des Plangebietes im Abschluß-

berichtsplan der LMBV für die Brikettfabrik/ Kraftwerk Holzweißig. Diese Flächen

befinden sich derzeit noch unter Bergrecht.

Für die noch durchzuführenden Arbeiten ist uneingeschränkte Zugänglichkeit zum

Gelände zu gewährleisten.

Alle im Zuge der Umsetzung des B-Planes erforderlichen Baumaßnahmen sind der

LMBV anzuzeigen und entsprechende Genehmigungen beim zuständigen Landesamt 
für Geologie und Bergwesen Sachsen- Anhalt einzuholen.
Desweiteren verweist die Stellungnahme auf die schwierigen Bodenverhältnisse, die 
sich aus der ehemaligen Nutzung als Tagebau ergeben.
Im Plangebiet befinden sich noch Anlagen der LMBV, hierbei handelt es sich um
10 Filterbrunnenstandorte. Der Rückbau erfolgt 2014 in der Planzeichnung ist hierfür
ein Arbeitsraum von 10 m im Radius von Bebauung freizuhalten.
Ebenfalls befinden sich Grundwassermeßstellen auf dem Gelände. Diese sind vor
Beschädigung zu schützen. 

Die in der Planzeichnungdargestellte Pflegegebotsfläche PFG 1 ist keine Leistung

die von der LMBV erbracht wird, dies obliegt dem Käufer bzw. Betreiber der Anlage.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LMBV

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 27 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Beschlussfassung:

In die Begründung zum Bebauungsplan werden die in der Stellungnahme aufge-

führten Angaben zu Grundwasserverhältnissen, Bodenverhältnissen und Altlasten

unter Punkt 2.4 Nutzung eingearbeitet.

Die Filterbrunnenstandorte werden in die Planzeichnung  Teil A übernommen

und mit dem entsprechenden Arbeitsraum von 10 m gekennzeichnet.

In die Hinweise zu den textlichen Festsetzungen wird wie folgt aufgenommen:

In den unter Bergrecht stehenden Flächen 
   sind alle Baumaßnahmen, 2 Wochen vor Baubeginn, der LMBV anzuzeigen.
   ist für alle Baumaßnahmen die Genehmigung des Amtes  für Geologie und 
   Bergwesen Sachsen- Anhalt einzuholen.
   ist der freie Zugang zum Gelände für die Arbeiten der LMBV zu gewähren.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: LMBV

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 27 Seite: 3

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: MIDEWA GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 28 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Der Schutzstreifen von 6 m für die im Plan enthaltene Leitung wird im Plan

nicht ausgewiesen, da er sich innerhalb des Verkehrsraumes und festgesetzter Grün-

flächen befindet, diese Flächen sind ohne weitere Anmerkungen von Bebauung 

freizuhalten.

Eigene Planungsabsichten innerhalb des Geltungsbereiches bestehen nicht.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Mitgas GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Beschlussfassung:

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Mitgas GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Seite: 2

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Da keine erneute Stellungnahme abgegeben wurde geht die Stellungnahme aus der 

frühzeitigen Beteiligung geht in die Abwägung ein.

Die Mitgas verweist auf ihren Leitungsbestand innerhalb des Geltungsbereiches.

Hierbei handelt es sich um eine Gashochdruckleitung mit einem Arbeits- bzw.

Schutzstreifen von 4,00 m

Die Leitungsführung liegt der Stellungnahme als Anhang bei.

Die Leitung wurde bereits in die Planzeichnung übertragen.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Mitgas GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Seite: 3

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Mitgas GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Seite: 4

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Mitgas GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Seite: 5

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Mitgas GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29 Seite: 6

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: 50Hertz Transmission GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 31 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Regionale Planungsgesellschaft 

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 32 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB x
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung, da sie sich aus dem Flächennutzungsplan

entwickelt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Gemeinde Muldestausee

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 32 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Belange der Gemeine werden nicht berührt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Stadt Zörbig

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 34 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Gemeinde Löbnitz

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 35 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Polizeidirektion Dessau

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 36 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Eisenbahnbundesamt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 37 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Die aufgeführten Institutionen wurden am Verfahren beteiligt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Deutscher Wetterdienst

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 40 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Wehrbereichsverwaltung Ost

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 41 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen- Anhalt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 42 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Belange der Behörde werden nicht berührt.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Landesstraßenbaubehörde Land Sachsen- Anhalt

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 44 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB X
(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Keine Bedenken gegen die Planung.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange



Bebauungsplan Nr. 07/2010 "Photovoltaikanlage Brifa" im OT Holzweißig

Träger: Regionalverkehr Bitterfeld- wolfen GmbH

Gemeinde: Bitterfeld- Wolfen

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 45 Seite: 1

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

(Bürgerbeteiligung)

Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

(öffentliche Auslegung)

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

(Trägerbeteiligung)

Erläuterung zur Beschlussfassung:

Bei Bauarbeiten auf dem im Geltungsbereich befindlichen Abschnitt der Glück- Auf-

Straße verweist die Stellungnahme auf die Behinderung des Linienverkehrs der 

Buslinie 432 und die daraus folgenden Kosten.

Da die Straße jedoch als Bestand in die Planung eingegangen ist und Veränderungen

innerhalb des Straßenraumes nicht geplant sind, kann nicht von einer Störung des 

Linienverkehrs ausgegangen werden.

Beschlussfassung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stimmverhältnis: ja    nein   Enthaltung   

Abwägungsbögen zur Beteiligung der Behörden und Träger der öffenlichen Belange
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